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(54) Bürstchen zum Auftragen eines Kosmetikums

(57) Bei einem Bürstchen zum Auftragen eines Kos-
metikums auf menschliche Haare, insbesondere Masca-
ra-Bürstchen, umfassend einen Grundkörper (2) und ei-
ne Mehrzahl sich vom Grundkörper (2) weg erstrecken-

der Borsten (3), ist vorgesehen, dass die Borsten (3) eine
im Wesentlichen kegelförmige Hüllkurve aufweisen und
mit dem Grundkörper (2) einstückig aus dem gleichen
Material gespritzt sind.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung richtet sich auf ein Bürstchen zum
Auftragen eines Kosmetikums auf menschliche Haare,
insbesondere ein Mascara-Bürstchen, umfassend einen
Grundkörper und eine Mehrzahl sich vom Grundkörper
weg erstreckender Borsten.
[0002] Herkömmlicherweise wurden Mascara-Bürst-
chen dadurch hergestellt, dass eine Vielzahl von Borsten
zwischen einem haarnadelförmig umgebogenen Draht-
abschnitt durch Verdrillung desselben festgelegt wurden.
Diese Herstellungstechnik bedingt konstruktive Be-
schränkungen hinsichtlich der Ausgestaltung des ferti-
gen Bürstchens, weshalb in jüngerer Zeit zunehmend
durch Spritzgießen hergestellte Bürstchen realisiert und
auf den Markt gebracht werden. Bei diesen Bürstchen
sind die Borsten ebenfalls durch Spritzgießen hergestell-
te Elemente, d. h. es handelt sich nicht um Borsten im
ursprünglichen Sinn. Der Einfachheit halber wird nach-
folgend diese Terminologie aber durchgehend beibehal-
ten.
[0003] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
durch Spritzgießen hergestelltes Mascara-Bürstchen so
auszugestalten, dass bei vorteilhafter, wirtschaftlicher
Herstellbarkeit gute Transfereigenschaften für das auf-
tragende flüssige Produkt sowie vorteilhafte Kämm- und
Separationseigenschaften für die Haare bzw. Wimpern
erreicht werden.
[0004] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß dadurch
gelöst, dass die Borsten eine im Wesentlichen kegelför-
mige Hüllkurve aufweisen und mit dem Grundkörper ein-
stückig aus dem gleichen Material gespritzt sind.
[0005] Mit anderen Worten weisen die Borsten eine
kegelförmige Grundform auf, die jedoch an der Spitze,
im Bereich der Mantelfläche oder im Basisbereich von
einer strengen Kegelform abweichend strukturiert sein
kann.
[0006] Günstigerweise sind die Borsten an ihrer Basis
derart dicht an dicht am Grundkörper angeordnet, dass
der Abstand benachbarter Borsten und deren Basis ma-
ximal 0,3 mm beträgt.
[0007] Der Grundkörper der Bürste kann unterschied-
liche Querschnittsgeometrien aufweisen und ist im vor-
liegenden Fall vorzugsweise rund.
[0008] Der Kegelwinkel der Hüllkurve jeder Borste
kann zwischen 1,5° und 40° liegen.
[0009] Der Durchmesser der im Querschnitt kreisför-
migen Basis der Borsten liegt mit Vorteil zwischen ca.
0,3 mm und 0,8 mm, vorzugsweise bei ca. 0,5 mm. An
dem Grundkörper können in Längsrichtung in Abhängig-
keit von dem Kegelwinkel der Umhüllenden jeder Borste
zwischen ca. 18 und 100 Borsten angeordnet sein, wobei
der Grundkörper einen Durchmesser von ca. 1,0 mm bis
5,6 mm aufweisen kann. Die Länge des Grundkörpers
beträgt dabei ca. 15 mm bis 30 mm.
[0010] Bei einer vorteilhaften Variante weist wenig-
stens ein Teil der Borsten einen nicht-kreisförmigen
Querschnitt auf.

[0011] Die Spitzen der Borsten definieren eine Hüll-
kurve, die einen Durchmesser von ca. 4 mm bis 16 mm
aufweisen kann.
[0012] Bei einer bevorzugten Ausführungsform ist vor-
gesehen, dass die Spitzen einer ersten Mehrzahl von
Borsten eine zylindrische Hüllkurve definieren und die
Spitzen einer zweiten Mehrzahl von Borsten eine hiervon
abweichende, innerhalb der zylindrischen Hüllkurve lie-
gende Geometrie ausbilden.
[0013] Die Länge der Borsten liegt mit Vorteil zwischen
1,0 mm und 7 mm.
[0014] Die Borstenoberfläche kann glatt ausgebildet
sein oder eine Struktur aufweisen.
[0015] Die Borsten können kranzartig um die Längs-
achse des Bürstchens angeordnet sind, wobei pro Kranz
3 bis 53 Borsten vorgesehen sind.
[0016] Nachfolgend wird die Erfindung anhand eines
bevorzugten Ausführungsbeispiels in Verbindung mit der
Zeichnung erläutert. Dabei zeigen:

Fig. 1 eine Seitenansicht eines erfindungsgemäßen
Mascara-Bürstchens und

Fig. 2 einen Schnitt längs der Linie II-II in Fig. 1

[0017] Ein in der Zeichnung dargestelltes Mascara-
Bürstchen 1 umfasst einen Grundkörper 2 und eine
Mehrzahl von Borsten 3, die mit dem Grundkörper 2 ein-
stückig aus dem gleichen Kunststoff gespritzt sind. Der
Grundkörper 2 ist mit einem Stielansatz 4 verbunden,
der zur Verbindung mit einem in der Zeichnung nicht dar-
gestellten Stiel dient.
[0018] Die Borsten 3 haben eine kegelförmige Form
mit einem Kegelwinkel α.
[0019] Aus Fig. 2 ist erkennbar, dass die Borsten 3 an
der einen Seite des im Querschnitt runden Grundkörpers
2 kürzer sind als auf der anderen Seite.
[0020] Es können beispielsweise folgende Dimensio-
nierungen vorgesehen sein:

- Kegelwinkel α der Borsten 3: 8,2°
- Durchmesser der Borsten 3 an ihrer Basis: 0,3 mm
- Durchmesser des Grundkörpers 2: 1,5 mm
- Außendurchmesser der Hüllkurve der Borstenspit-

zen: 4 mm
- Die Borsten sind kranzförmig angeordnet mit zwölf

Borsten 3 pro Kranz.
- Der Abstand A benachbarter Borsten 3 im Fußbe-

reich beträgt 0,2 mm.

Patentansprüche

1. Bürstchen zum Auftragen eines Kosmetikums auf
menschliche Haare, insbesondere Mascara-Bürst-
chen, umfassend einen Grundkörper (2) und eine
Mehrzahl sich vom Grundkörper (2) weg erstrecken-
der Borsten (3), dadurch gekennzeichnet, dass
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die Borsten (3) eine im Wesentlichen kegelförmige
Hüllkurve aufweisen und mit dem Grundkörper (2)
einstückig aus dem gleichen Material gespritzt sind.

2. Bürstchen nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Borsten (3) an ihrer Basis derart
dicht an dicht am Grundkörper 2 angeordnet sind,
dass der Abstand benachbarter Borsten (3) an deren
Basis maximal 0,3 mm beträgt.

3. Bürstchen nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Grundkörper (2) im Querschnitt
rund ist.

4. Bürstchen nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Kegelwinkel (α) der Hüllkurve
jeder Borste (3) bei ca. 1,5° bis ca. 40° liegt.

5. Bürstchen nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Durchmesser der im Querschnitt
kreisförmigen Basis der Borsten (3) an deren Basis
zwischen ca. 0,3 mm und 0,8 mm liegt, vorzugsweise
ca. 0,5 mm beträgt.

6. Bürstchen nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass auf dem Grundkörper (2) in Längs-
richtung in Abhängigkeit von dem Kegelwinkel (α)
der Umhüllenden jeder Borste (3) zwischen ca. 18
und 100 Borsten angeordnet sind.

7. Bürstchen nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Grundkörper (2) einen Durch-
messer von ca. 1,0 mm bis ca. 5,6 mm aufweist.

8. Bürstchen nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Grundkörper (2) eine Länge von
ca. 15 bis 30 mm aufweist.

9. Bürstchen nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass wenigstens ein Teil der Borsten (3)
einen nicht-kreisförmigen Querschnitt aufweist.

10. Bürstchen nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Spitzen der Borsten (3) eine Hüll-
kurve definieren, die einen Durchmesser von ca. 4
mm bis 16 mm aufweist.

11. Bürstchen nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Spitzen einer ersten Mehrzahl
von Borsten (3) eine zylindrische Hüllkurve definie-
ren und die Spitzen einer zweiten Mehrzahl von Bor-
sten (3) eine hiervon abweichende, innerhalb der zy-
lindrischen Hüllkurve liegende Geometrie ausbilden.

12. Bürstchen nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Länge der Borsten (3) zwischen
ca. 1,0 mm und 7 mm liegt.

13. Bürstchen nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Borstenoberfläche strukturiert
ist.

14. Bürstchen nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Borsten (3) kranzartig um die
Längsachse des Bürstchens angeordnet sind, wobei
pro Kranz 3 bis 53 Borsten vorgesehen sind.
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